
 

 Seite 1 

 

 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 118-XVI./2021 

Dezernat Landrätin 04.05.2021 

Fachbereich Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag 

Verfasser/-in Donath, Susanne 

Telefon 07621 410-8210  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Verwaltungsausschuss öffentlich 19.05.2021 

Kreistag öffentlich 09.06.2021 

 
 

Tagesordnungspunkt  

 

Jugendhilfeausschuss 
Feststellung des Eintretens eines Hinderungsgrundes im Sinne der 
Landkreisordnung für die Mitgliedschaft von Frau Stephanie Gimbel als 
stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss 
 

Beschlussvorschlag  

 
  
Der Kreistag stellt das Vorliegen eines Hinderungsgrundes im Sinne von § 24 Absatz 1 Land-
kreisordnung (LKrO) zum 01.05.2021 für die Mitgliedschaft von Frau Stephanie Gimbel als 
stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss fest. Gemäß § 25 Absatz 
1 LKrO scheidet Frau Stephanie Gimbel aus dem Jugendhilfeausschuss aus.  
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Bezug zum Haushalt  

 
Teilhaushalt 1 Finanzen & Zentrales Management 

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation  
kommunaler Willensbildung 

Produkt(e) 11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seine 
Ausschüsse  

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung 
(Was soll erreicht werden?) 
 

  

Leistungsziel / 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 
 

  

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):  
 

 

Personelle Auswirkungen:  nein  ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:  nein  ja,  

  im Ergebnishaushalt Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

         €       €              

  im Finanzhaushalt 
Investitions-
kosten brutto 

Zuschüsse 
u. ä. 

Investitions-
kosten LK netto 

zeitliche  
Umsetzung 

         €       €       €       

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 ErgebnisHH Zeilen-Nr. 2020 2021 2022 2023 ab 2024 
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  Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 

P
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 Erträge                                     

 Personalaufwand                                     

 Sachaufwand                                     

 Kalk. Aufwand                                     

 FinanzHH investiv Zeilen-Nr. 2020 2021 2022 2023 ab 2024 
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 Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     
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  Einzahlung                                     

 Auszahlung                                     

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan) 
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Begründung  

 

 Sachverhalt 

 Gemäß Satzung über das Jugendamt des Landkreises Lörrach besteht der Jugendhilfeaus-
schuss aus der Vorsitzenden und 20 stimmberechtigten Mitgliedern sowie 14 beratenden Mit-
gliedern. 
 
Die stimmberechtigten Mitglieder setzen sich zusammen aus 
1.  10 Kreisrätinnen und Kreisräten, 
2.    2 in der Jugendhilfe erfahrenen Frauen und Männern, 
3.    4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Jugendverbände, 
4.    4 Frauen und Männern auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege.  
 
Gemäß § 2 Landes-Kinder- und Jugendhilfegesetz (LKJHG) werden die stimmberechtigten 
Mitglieder in Landkreisen vom Kreistag gewählt und gelten für die nicht der Vertretungskörper-
schaft angehörenden stimmberechtigten Mitglieder und ihre Stellvertreter die Vorschriften über 
die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Vertretungskörperschaft entsprechend (Anmerkung: 
Gemäß § 2 Absatz 5 LKJHG müssen die nicht der Vertretungskörperschaft angehörenden 
stimmberechtigten Mitglieder und ihre Stellvertreter nicht im Landkreis ihren Wohnsitz haben).  
 
Frau Stephanie Gimbel ist zum 01.05.2021 ein Beschäftigungsverhältnis beim Landratsamt 
Lörrach eingegangen, wodurch ein Hinderungsgrund unter analoger Anwendung von § 24 Ab-
satz 1 Nr. 1a) Landkreisordnung (LKrO) entsteht. Das Feststellen eines Hinderungsgrundes 
obliegt gemäß LKrO dem Kreistag.  
 
Unter Anwendung von § 25 Absatz 1 LKrO scheiden stimmberechtigte Mitglieder und ihre Stell-
vertreter aus dem Jugendhilfeausschuss aus, wenn bei ihnen im Laufe der Amtszeit ein Hinde-
rungsgrund entsteht.  
 
Seitens der Liga der freien Wohlfahrtspflege Lörrach ist noch kein Personenvorschlag als Er-
satz für Frau Gimbel benannt worden und die Stellvertretung von Frau Ina Pietschmann bleibt 
zunächst unbesetzt.  
 
Aktuelle Vertreter im Jugendhilfeausschuss auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege nach einem Ausscheiden von Frau Gimbel: 
 

Ordentliche Mitglieder 

 

Stellvertreterinnen / Stellvertreter 

1. Heidi Schmieding Christopher Chalk 

2. Karin Racke  Norbert Reckel-Probst 

3. Ina Pietschmann  N. N.  

4. Gudrun Schemel  Ruth Götzmann 
 
 

 
 ______________________________  ______________________________ 
Marion Dammann     Susanne Donath 
Landrätin      SST Öffentlichkeitsarbeit & Kreistag   
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